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1. Gibt es eine gesonderte rechtliche Regelung für die Privatinsolvenz oder erstrecken sich 
die Vorschriften für die Unternehmensinsolvenz auch auf natürliche Personen? 

Überschuldeten natürlichen Personen steht als Möglichkeit der Entschuldung in der Regel das 
Verbraucherinsolvenzverfahren nach §§ 304 ff. Insolvenzordnung (InsO) (Insolvenzordnung vom 
5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2866), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 20. Juli 
2022 (BGBl. I S. 1166), abrufbar unter: InsO - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis (gesetze-im-inter-
net.de)) zur Verfügung. Die Besonderheit des Verbraucherinsolvenzverfahrens besteht darin, dass 
zunächst (Schritt 1) außergerichtlich (§ 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO) und – im Fall des Scheiterns – an-
schließend (Schritt 2) gerichtlich versucht wird, eine Einigung zwischen Schuldner und Gläubi-
gern zu erzielen. Erst im Anschluss an das Scheitern dieser Versuche kommt es (Schritt 3) zum 
eigentlichen Insolvenzverfahren. Der Schuldner kann (Schritt 4) nach Ablauf einer dreijährigen 
Wohlverhaltensphase (§ 287 Abs. 2 InsO) von den im Insolvenzverfahren nicht erfüllten Insol-
venzforderungen befreit werden (§§ 300, 301 InsO). Die Restschuldbefreiung nach Durchführung 
eines normalen Insolvenzverfahrens (also die Schritte 3 und 4) ist dabei keine spezifische Beson-
derheit der Verbraucherinsolvenz, sondern kommt bei allen natürlichen Personen in Betracht. 

  

Wissenschaftliche Dienste 

Kurzinformation 
Einzelfragen zur Privatinsolvenz 

https://www.gesetze-im-internet.de/inso/
https://www.gesetze-im-internet.de/inso/


Kurzinformation 
Einzelfragen zur Privatinsolvenz 
 

 

 

Fachbereich WD 7 (Zivil-, Straf- und Verfahrensrecht, Bau und Stadtentwicklung) 

Wissenschaftliche Dienste Seite 2 

2. Wie viele Privatinsolvenzverfahren werden im Durchschnitt pro Jahr eröffnet? 

Die folgende Grafik stellt die Erhebung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) bzgl. der Anzahl 
der eröffneten Verbraucherinsolvenz-Verfahren in Deutschland für die Jahre 1999 bis 2022 dar:  

 

 

Abbildung 1: Statistisches Bundesamt, Anzahl der eröffneten Verbraucherinsolvenz-Verfahren in Deutschland von 
1999 bis 2022 vom 17. März 2023, abrufbar unter: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/5292/umfrage/anzahl-
eroeffneter-verbraucherinsolvenz-verfahren-seit-1999/. 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/5292/umfrage/anzahl-eroeffneter-verbraucherinsolvenz-verfahren-seit-1999/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/5292/umfrage/anzahl-eroeffneter-verbraucherinsolvenz-verfahren-seit-1999/
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3. Welcher Anteil der notleidenden Kredite war Gegenstand von Privatinsolvenzverfahren? 

Die folgende Grafik stellt die Erhebung des SchuldnerAtlas Deutschland 2022 bzgl. der Anzahl 
der überschuldeten Privatpersonen in Deutschland von 2004 bis 2022 dar: 

 

 

Abbildung 2: Creditreform, Anzahl der überschuldeten Privatpersonen in Deutschland von 2004 bis 2022 (in Millionen) 
vom 15. November 2022, abrufbar unter: Überschuldete Privatpersonen - Anzahl in Deutschland bis 2022 | Statista. 

  

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/166338/umfrage/anzahl-der-schuldner-in-deutschland-seit-2004/
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Zu den sechs großen Ursachen von Überschuldung zählen in Deutschland 1) Arbeitslosigkeit, 2) 
Erkrankung, Sucht, Unfall, 3) Unwirtschaftliche Haushaltsführung, 4) Scheidung, Trennung, Tod 
des Partners, 5) Längerfristiges Niedrigeinkommen und 6) Gescheiterte Selbstständigkeit. Die fol-
gende Grafik zeigt die prozentuale Verteilung in Deutschland für das Jahr 2022 auf: 

 

 

Abbildung 3: Creditreform, Ursachen von Überschuldung in Deutschland im Jahr 2022 vom 15. November 2022, abruf-
bar unter: Ursachen von Überschuldung in Deutschland in 2022 | Statista. 

Eine Auflistung der jeweiligen Kredite, welche von einem Privatinsolvenzverfahren betroffen 
sind, liegt nicht vor. 

 

4. Gibt es Frühwarn- oder Insolvenzverhütungsdienste? Gibt es Schuldenmanagementpro-
gramme, um Privatinsolvenzen zu verhindern? 

In Deutschland gibt es über 1400 Schuldnerberatungs- und Insolvenzberatungsstellen. In den 
Ausführungsgesetzen der Länder zur Insolvenzordnung wird definiert, welche Stellen als geeig-
net i.S.d. InsO gelten. Die Finanzierung der staatlich anerkannten Schuldnerberatungsstellen er-
folgt dabei aus verschiedenen öffentlichen Haushalten. Die Kommunen unterstützen die leis-
tungserbringenden freien Träger bei der Ausführung ihrer Tätigkeit; hierzu gehört auch die finan-
zielle Unterstützung über §§ 16a, 17 Sozialgesetzbuch (SGB) II (Das Zweite Buch Sozialgesetz-
buch – Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende – in der Fassung der Bekanntmachung 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/75446/umfrage/ursachen-von-verschuldung-in-deutschland-in-2008/
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vom 13. Mai 2011, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 16. August 2023, abrufbar 
unter: SGB 2 - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis (gesetze-im-internet.de)) sowie über 
§§ 11, 75 SGB XII (Das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe –, zuletzt geändert durch Ar-
tikel 6a des Gesetzes vom 16. August 2023, abrufbar unter: SGB 12 - nichtamtliches Inhaltsver-
zeichnis (gesetze-im-internet.de)) im Rahmen der allgemeinen, staatlich zu verantwortenden Da-
seinsfürsorge. Zudem erhalten die Schuldnerberatungsstellen zweckgebundene Zuwendungen 
aus den Bundes- und Landeshaushalten. Diese erfolgen entweder über sogenannte Fallpauscha-
len, welche von den jeweiligen Gläubigerzahlen abhängig sind, oder als Festbetrag in Form von 
Zuschüssen zu den Personalkosten. Die Art der Finanzierung bzw. Förderung variiert dabei von 
Bundesland zu Bundesland. Zudem ist in einigen Bundesländern die Mitfinanzierung der 
Schuldnerberatung durch die Sparkassen gesetzlich vorgesehen (z.B. § 2 II 4 SparkassenG NRW; 
§ 2 II 5 Rheinlandpfälzisches SparkassenG und § 2 I 5 Brandenburgisches SparkassenG). Eine 
freiwillige Unterstützung der Schuldnerberatung wird durch den Sparkassenverband in Nieder-
sachsen und den Sparkassen- und Giroverband Schleswig-Holstein geleistet (Weil/Igelmann: 
„Schuldnerberatung – wer kann sich das noch leisten?“ in info also 2022, 254; Prof. Dr. Rein: Ak-
tuelle Herausforderungen für die Schuldnerberatung in VIA 2021, 57). 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V. (BAG-SB) vertritt die Interessen der Bera-
tungspraxis als Fachverband. Die BAG-SB verweist auf ihrer Internetseite anhand einer Such-
maske auf Schuldnerberatungsstellen im gesamten Bundesgebiet (https://www.meine-schul-
den.de/). Damit soll überschuldeten Personen der Weg zu einer Beratungsstelle erleichtert und 
der Beratungsprozess vorbereitet und begleitet werden. 

 

5. Wie hoch ist die Erfolgsquote der Frühwarn- und Insolvenzverhütungsdienste? 

Laut der Statistik zur Überschuldung von privaten Personen nach dem Gesetz über die Statistik 
der Überschuldung privater Personen (ÜSchuldStatG) endeten die Schuldnerberatungen im Jahr 
2022 in etwas mehr als 40 Prozent der Fälle damit, dass ein Antrag auf Durchführung eines Ver-
braucherinsolvenzverfahrens gestellt wurde (Deutscher Bundestag, Drucksache 20/7650 vom 07. 
Juli 2023, S. 63, Antwort auf Frage 86, abrufbar unter: https://dserver.bundes-
tag.btg/btd/20/076/2007650.pdf). 

 

6. Gibt es Bestimmungen darüber, wie oft und in welchen Abständen eine Person ein Privat-
insolvenzverfahren beantragen kann? 

Nach § 287a Abs. 2 InsO ist der Antrag auf Restschuldbefreiung bereits unzulässig, 

- wenn dem Schuldner in den letzten elf Jahren schon einmal eine Restschuldbefreiung er-
teilt worden ist 

oder 

- wenn dem Schuldner in den letzten fünf Jahren die Restschuldbefreiung wegen einer In-
solvenzstraftat, aufgrund der er zu einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder zu 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/
https://www.meine-schulden.de/
https://www.meine-schulden.de/
https://dserver.bundestag.btg/btd/20/076/2007650.pdf
https://dserver.bundestag.btg/btd/20/076/2007650.pdf
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einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten verurteilt wurde (§ 297 InsO), versagt 
worden ist 

oder 

- wenn dem Schuldner in den letzten drei Jahren vor oder nach dem Insolvenzeröffnungs-
antrag nach § 290 Abs. 1 Nrn. 5, 6 oder 7 InsO oder nach § 296 InsO die Restschuldbefrei-
ung versagt worden ist. 

Die elfjährige Sperrfrist soll verhindern, dass ein Schuldner, der bereits in einem früheren Ver-
fahren den Vorteil der Restschuldbefreiung erlangt hat, diese zur wiederholten Verminderung 
seiner Schuldenlast einsetzt (Braun/Pehl, InsO, 9. Aufl. 2022, § 287a Rn. 6, 7). 

 

*** 
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